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1. a) Der BeschwerdefÃ¼hrer hat eine Verletzung des Beschleunigungsgebots in Haftsachen (Art.Â 2 Abs. 2 Satz 2 GG)
nicht den Anforderungen der Â§Â 23...
1. a) Der BeschwerdefÃ¼hrer hat eine Verletzung des Beschleunigungsgebots in Haftsachen (Art.Â 2 Abs. 2 Satz 2 GG)
nicht den Anforderungen der Â§Â 23 Abs. 1, Â§Â 92 BVerfGG entsprechend vorgetragen. Bei der Geltendmachung einer
Verletzung des Beschleunigungsgebots muss der BeschwerdefÃ¼hrer im Einzelnen die nach dem jeweiligen
Verfahrensstand gebotene MaÃŸnahme und die damit mutmaÃŸlich zu erzielende Beschleunigung des Verfahrens konkret
darlegen, sofern sich dies nicht ausnahmsweise aus den sonstigen UmstÃ¤nden des Falles erschlieÃŸt.
Lesen Sie mehr in der Original-Quelle ...

Kanzlei Thomas Höhner
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